
 

 

Mitgliedsbedingungen 
Stand:  12/2003 

 
Aufgaben und Ziele: 
Der Mitsubishi Club Berlin-Brandenburg, nachfolgend MCBB genannt, versteht sich als nicht kommerzielle, private non-profit-Organisation, 
die das Zusammenführen und Kennenlernen von MITSUBISHI - Fahrern und das Clubleben fördert. Dazu veranstaltet der MCBB zurzeit 
monatliche sowie überregionale Treffen. Zudem werden Mitgliedern Rabatte auf Ersatz- und Tuningteile angeboten, sowie Hilfe bei 
Problemen. Alle Dienstleistungen, die der MCBB anbietet, sind für Mitglieder kostenlos, bzw. zum Selbstkostenpreis. Der MCBB versteht 
sich außerdem als Vermittler zwischen anderen MITSUBISHI - Clubs im In - und Ausland. 
 
Mitgliedsbeitrag: 
Der MCBB erhebt zurzeit einen Mitgliedsbeitrag in Höhe von 20,00 € pro Fahrzeug und Fahrer, der jeweils in der Zeit vom 01. Dezember 
für das darauf folgende Jahr bis zum 31. Januar für das laufende Jahr, zu zahlen ist. Dieser ist unaufgefordert an den Kassenwart zu zahlen 
oder auf das Konto des Clubs zu überweisen. Bei Zahlungsverzögerungen behält sich der Kassenwart vor, Mahngebühren zu entrichten bzw. 
den Ausschluss des betroffenen Mitgliedes herbeizuführen. Das Geld wird ausschließlich dazu verwendet, die Selbstkosten für 
Schriftverkehr, die Kosten des Clubraumes sowie die Kosten einer Internetpräsenz zu decken. Quittungen über den Clubbeitrag werden aus 
verwaltungstechnischen Gründen nicht ausgestellt. 
 
Verwaltung: 
Der MCBB besitzt keinen festen Vorstand, sondern die Entscheidungsgewalt liegt beim Clubgründer. Der MCBB- Gründer bzw. der 
Kassenwart ist außerdem bei Neueintritten für die korrekte Abwicklung der Aufnahme, wie z.B. die Einforderung des Clubbeitrages 
verantwortlich. 
 
Rabatte/Teilebezug: 
Einkauf von auf MCBB-Namen rabattiertem Zubehör darf nur mit Genehmigung des MCBB- Gründers erfolgen. Außerdem darf dieses 
Zubehör nur für MITSUBISHI-Fahrzeuge verwendet werden. Dies soll vermeiden, dass Leute Rabatte nutzen, die ihnen nicht zustehen und 
die Gewährleistung der Bezahlung dieser rabattierten Teile. 
 
Verarbeitung bzw. Veröffentlichung persönlicher Daten: 
Mit dem Beitritt zum MCBB erklärt sich das Mitglied damit einverstanden, dass Bildmaterial seines Fahrzeuges im Internet ausgestellt 
werden darf. Natürlich werden die Kennzeichen des Fahrzeuges unkenntlich gemacht. 
 
Eintritte/Austritte/Ausschlüsse: 
Mit seiner Unterschrift auf dem Aufnahmeantrag verpflichtet sich das werdende Mitglied zur Entrichtung des Clubbeitrages. Darüber hinaus 
besteht für Neumitglieder eine Probezeit von 6 Monaten. Während dieser Probezeit muss das Mitglied an mindestens 4 Clubtreffen 
teilnehmen. Damit wird dem Mitglied die Möglichkeit gegeben, sich in das Clubgeschehen zu integrieren. Mit Ablauf dieser Probezeit wird 
von den bisherigen Mitgliedern des MCBB (ausgeschlossen sind Mitglieder, die sich in der Probezeit befinden) in einer Abstimmung über 
die weitere Mitgliedschaft bestimmt. Eine Ablehnung der Mitgliedschaft zieht den Ausschluss aus dem MCBB nach sich. Der MCBB- 
Gründer behält sich allerdings das Recht vor, Ausschlüsse jederzeit ohne Angabe von Gründen und Befragungen von Mitgliedern vornehmen 
zu dürfen. 
Bei Austritt oder Ausschluss aus dem MCBB wird der bereits gezahlte Clubbeitrag nicht zurückerstattet, sie gehen in das Eigentum des 
MCBB über. Sollte der Restbetrag des gezahlten Clubbeitrages nicht mehr ausreichen, um den Schriftverkehr des Ausschlusses zu decken, 
behält sich der MCBB das Recht vor, den Fehlbetrag nachzufordern. 
Das Mitglied verpflichtet sich hiermit ausdrücklich, den geforderten Fehlbetrag innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen auszugleichen. 
Ab dem Zeitpunkt der schriftlichen Bestätigung des Austrittes/Ausschlusses verpflichtet sich derjenige, alle MCBB-eigenen Gegenstände 
unverzüglich an den MCBB- Gründer zurückzugeben und alle Gegenstände auf denen Logos des MCBB aufgebracht sind, zu vernichten bzw. 
zu entfernen. Die Weiterbenutzung dieser Gegenstände/Logos ist strengstens untersagt. Als Zeitpunkt des Ausschlusses gilt das Datum des 
Poststempels des Schreibens des MCBB- Gründers. Sollte dieses Schreiben dem Betreffenden, aus welchen Gründen auch immer, nicht 
zugestellt werden können, werden das Ausschlussdatum sowie der Ausschluss selbst in keinster Weise davon berührt. 
 
Mitgliedschaften in anderen MITSUBISHI-Clubs: 
Die Mitgliedschaft in anderen MITSUBISHI-Clubs oder Interessengemeinschaften mit jährlichem Beitrag ist ebenfalls untersagt. Ist der 
Antragsteller zum Zeitpunkt der Unterschrift unter dem Mitgliedsantrag in einem anderen MITSUBISHI-Club oder einer 
Interessengemeinschaft mit jährlichem Beitrag als Mitglied geführt,  so wird der Antrag abgelehnt.  
Erfährt der Gründer des MCBB während der Mitgliedschaft einer Person davon, dass die Person Mitglied in einem anderen Club oder einer 
Interessengemeinschaft mit jährlichem Beitrag ist, so zieht dies den sofortigen Ausschluß des betreffenden MCBB-Mitgliedes nach sich. 
Bereits gezahlte Beiträge werden nicht zurückerstattet und gehen in das Eigentum des MCBB über. 
Diese Regelung ist zum Schutze der Clubinterna gedacht.  
 
Schlussbemerkung/Rechtsbelehrung: 
Nichteinhaltung dieser Bestimmungen, Rufschädigungen oder sonstiges Fehlverhalten, die von Dritten mit dem MCBB in Verbindung 
gebracht werden, führen zum sofortigen Ausschluss. Wir behalten uns vor, dementsprechend rechtliche Schritte zu ergreifen. Für sich 
ergebende Streitigkeiten wird als Gerichtstand Berlin vereinbart, insbesondere gilt dies für Leute, die ihren ständigen Wohnsitz nicht in 
Deutschland haben. 
 
Unwirksamkeitsklausel: 
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Mitgliedsbestimmung rechtlich unwirksam sein, tritt an deren Stelle die rechtlich wirksame 
Bestimmung, die dem Gewollten am ehesten entspricht. 


